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Turngemeinde Voerde von 1862 e.V. 

 

⋄ BASKETBALL ⋄ GERÄTTURNEN ⋄ GYMNASTIK ⋄ HANDBALL ⋄ 

⋄ LEICHTATHLETIK ⋄ TGW / TGM ⋄ TISCHTENNIS ⋄  VOLLEYBALL ⋄  

⋄ WANDERN ⋄ WALKEN ⋄ YOGA ⋄ 

Geschäftsordnung 

§1. Präambel 

Die Geschäftsordnung regelt die Arbeits- und Verfahrensweise des Vorstandes gemäß §11 der Satzung.  

1. Die Geschäftsordnung kann durch den Erweiterten Vorstand geändert werden. Hierzu ist eine 2/3 

Mehrheit der Anwesenden erforderlich. 

§2. Regelungen zur Vorstandssitzung 

1. Ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands beruft bei Bedarf oder wenn zwei Vorstandsmitglieder dies 

beantragen, schriftlich, grundsätzlich per Mail eine Vorstandssitzung ein. 

2. Sitzungen des Erweiterten Vorstands finden viermal im Jahr statt. Hierzu können weitere Personen geladen 

werden. 

3. Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. In dringenden Fällen kann auf eine Ladungsfrist 

verzichtet werden. 

4. Ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes setzt nach Rücksprache mit dem Vorstand die 

Tagesordnung fest. 

5. Die Sitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder des Geschäftsführenden sowie 1/3 der 

Mitglieder des Erweiterten Vorstandes anwesend sind. 

6. Ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes leitet die Sitzung und bestimmt nach Rücksprache den 

Protokollführer. 

7. Das Protokoll wird nach der Sitzung per Email an alle Vorstandsmitglieder verschickt. Es soll binnen 10 

Tagen zugestellt sein. 

8. Die Sitzungen des Vorstandes sind grundsätzlich nicht öffentlich.  

9. Die Sitzungsteilnehmer legen fest, welche Inhalte durch wen wie an wen weitergegeben werden. 

10. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

Stimmberechtigt sind nur gewählte Vorstandsmitglieder. 

§3. Delegationsrecht 

1. Der Geschäftsführende Vorstand kann bei Bedarf für bestimmte Aufgaben Ausschüsse bilden und 

Aufgaben delegieren. Er legt die jeweiligen Entscheidungsbefugnisse fest. 

§4. Aufgaben des Vorstandes 

1. Zu den Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstandes gehören 

 Vorbereitung und Leitung von Vereinsveranstaltungen, Mitgliederversammlung, Sitzungen des 

Vorstandes 

 Überwachung und Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungs- und 

Vorstandsbeschlüsse 

 Vertretung des Vereins bei Kontakten mit den Behörden, Versammlung der Verbände und 

Veranstaltungen anderer Vereine 

 Erstellen den Jahresberichtes 
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 Kontrolle der eingehenden Rechnungen 

 Verteilung von Sonderaufgaben und Vertretungen 

 Übersicht über sämtliche Vereinsgeschäfte 

 Erledigung der laufenden Korrespondenz 

 Führung der Protokolle von Versammlungen und Sitzungen 

 Verfassung von Einladungen 

 Mitgliederverwaltung und Betreuung 

 Bestellung der Drucksachen 

 Erstellung eines Haushaltsplanes 

 Betreuung des gesamten Finanzwesens und Überwachung des Budgets 

 Meldung von eingehenden Spenden, zwecks Spendenquittung 

 Mittelbeschaffung / Sponsoring und Kontakte zu potentiellen Geldgebern pflegen 

2. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes können sich gegenseitig vertreten.  

3. Zu den Aufgaben des Erweiterten Vorstand gehören  

 Unterstützung des Geschäftsführenden Vorstandes 

 Ordnungswesen 

 Erstellt des Jahresprogramm  

 Unterstützung des Jugendvorstandes 

 Überwachung und Einhalten des Ehrenkodex 

§5. Kommunikation 

1. Informationen werden innerhalb des geschäftsführenden Vorstandes per Email weitergegeben.  

2. Informationen, die den Erweiterten Vorstand betreffen, sind an alle Mitglieder des Erweiterten Vorstandes 

umgehend per Email weiter zu leiten.  

§6. Sonstiges 

1. Ehrenamtspauschalen werden nur im erweiterten Vorstand beschlossen. 

2. Der geschäftsführende Vorstand darf nur über Einzelzahlungen von €5.000,-- verfügen. Zahlungen darüber 

hinaus müssen in Sitzungen des Erweiterten Vorstandes genehmigt werden. 

3. Verträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden im geschäftsführenden Vorstand beschlossen. 

Näheres regeln die Abteilungsordnung und die Finanzordnung, die bei Bedarf erstellt wird. 

4. Der Ehrenkodex des Landessportbundes Nordrhein Westfalen ist fester Bestandteil der Vereinsarbeit.  

 

Ennepetal,  den 17.6.2020 
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